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Sehr geehrte Damen und Herren, 

in der Sache 

Dr. Schertz .I. Dipl.-Phys. Schalike 
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öt1'nungszeiten der GesOhäftSstelle: 
Montags, dienstaQ!'\ und dÖl'II'lerstags 6.$0 ble 15 Uh( 
rnittwochS und trelteQIiIo . 8,30 bis 13 Uhr 
donnerstags 15 bis 1 a Uhr Gasprächstermlne nach Verelnbarvng 

HlnwElla: 
Der Zugang :turn Gericht Ist nur ober den E.lllgang KIeletpark 
möglich. 
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beabsichtigt der Senat nach Beratung die Berufung gegen das Urteil des Landgerichts Berliri vom 20. Januar 

2011 gemaß § 522 Abs. 2 ZPO zurückzuweisen, weil sie keine Aussicht auf Erfolg hat, der ReChtssache 

keine grundsätzliche Bedeutung beigemessen werden kann und die Fortbildung des Rechts oder die 

Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Berufungsgerichts nicht erfordert. 

Mit dem Landgericht ist davon auszugehen, dass das streitgegenstandliche Gesprach, das im 

Zusammenhang mit einer gerichtlichen Auseinandersetzung der Parteien gefOhrt wurde, der beruflichen 

Sphäre des Klagers zuzuordnen ist. Der Klager muss sich insoweit grundsätzlich einer kritischen Betrachtung 

seiner nligkeit aussetzen. Zu einer solchen gehört auch, wie sich der Klager als auf dem Gebiet des 

Presserechts l:!itiger Rechtsanwalt zum Vortrag seiner Prozessbevollmachtigten verhalt. Äußerungen zu der 

Sozialsphare desjenigen, Ober den berichtet wird, dürfen nur im Falle schwerwiegender AuswirKungen auf 

das Persönlichkeitsrecht mit negativen Sanktionen verknOpft werden, so etwa dann, wenn eine 

Stigmatisierung, soziale Ausgrenzung oder Prangerwirkung zu besorgen sind. Tritt der Einzelne als ein in der 

Geme.inschaft lebender Bürger in Kommunikation mit anderen, wirkt er durch sein Verhalten auf andere ein 

und berOhrt er dadlJrch die persönliche Sphare von Mitmenschen oder Belange des Gemeinschaftslebens, 

dann ergibt sich auf Grund des Sozialbezugs nach standiger Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts eine Einschränkung des Bestimmungsrechts deSjenigen, Ober den berichtet wird 

(vgl. BVerfGE 35, 202, 220'" N,IW 1973,1226" Lebach; BVerfGE 97,391, 406 ~ NJW 1998, 2889; BVerfG 

NJW 2000, 2413. 2414; BVerfG NJW 2003. 1109 = BVerfG AfP 2003, 43, 46). Solche Folgen sind mit der 

streitgegenständlichen Veröffentlichung nicht verknOpft. 

Die angegriffene Darstellung ist entgegen den Ausführungen des Klägers auch nicht unwahr. Dass der 

Gesprächsinhalt unrichtig wiedergegeben wird, behauptet der Klager nicht. Ob das Gespräch In einer 

entspannten Atmosphäre stattgefunden hat oder der Kläger den Beklagten unter Einhaltung 
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"mitteleuropäischer Konventionen" hat "abtropfen" lassen, ist vom Meinen und OafOrhalten geprl:lgt und 

deswegen einem Unterlassungsanspruch nicht zugänglich. 

Der KIl!'iger erhalt gemäß § 522 Abs. 2 Satz 2 ZPO Gelegenheit zur Stellungnahme binnen 2 Wochen seit 

Zugang dieser Verfügung. Es wird darauf hingewiesen, dass bei einer Zurückweisung der Berufung durch 

Beschluss 4 GerichtsgebOhren anfallen. Bei einer Rücknahme der Berufung entstehen demgegenOber nur 2 

Gebühren (vgl. Nr. 1220, 1222 der Anlage I zum Gerichtskostengesetz in der Fassung vom 5. Mai 2004). 

Mit freundlichen Grüßen 

Der Vorsitzende 
Neuhaus 
Vorsitzender Richter am Kammergericht 

Beglaubigt 

Bels 
Justizobersekretarin 


